
Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Marc Jongen, Nicole Höchst, 
Dr. Götz Frömming, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD
– Drucksache 20/10011 –

Zentrale Begriffsverwendungen des Datenportals Rassismus- und 
Rechtsextremismusforschung

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Die Initiierung des Verbundprojekts Datenportal Rassismus- und Rechtsextre-
mismusforschung (DP-R|EX) geht auf den Maßnahmenkatalog des Kabinetts-
ausschusses zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus aus dem 
Jahr 2020 zurück und wird vom Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) von 2021 bis 2026 finanziert (https://www.gesis.org/forschun
g/drittmittelprojekte/details/project/187/datenportal-fuer-die-rassismus-und-re
chtsextremismusforschung; abgerufen am 30. August 2023).

Ziel des Projektes sei, die Effizienz des Prozesses sozialwissenschaftlicher 
Forschung zu Ursachen und Konsequenzen von Rassismus, rechtsextremen 
Übergriffen und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit zu intensivieren, 
indem Daten und Instrumente in der Forschungsgemeinschaft geteilt werden, 
um auf diesem Weg die Entwicklung wirksamer Interventionsprogramme em-
pirisch zu fundieren (ebd.).

In der Präambel des Abschlussberichts des Kabinettausschusses zur Bekämp-
fung von Rechtsextremismus und Rassismus vom 12. Mai 2021 heißt es, 
Grundlage für die Arbeit des Kabinettausschusses sei ein weites Verständnis 
von Rassismus, wie es auch dem Internationalen Übereinkommen der Verein-
ten Nationen zur Beseitigung jeder Form von Rassismus (ICERD) vom 
21. Dezember 1965 zugrunde liege (https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/do
wnloads/DE/veroeffentlichungen/themen/sicherheit/abschlussbericht-kabinett
ausschuss-rechtsextremismus.pdf;jsessionid=904EEC65D67806E3CDB70234
08E70E3D.1_cid364?__blob=publicationFile&v=3; abgerufen am 30. August, 
S. 4). Dieses erfasse „jede auf der Rasse, der Hautfarbe, der Abstammung, 
dem nationalen Ursprung oder dem Volkstum beruhende Unterscheidung, 
Ausschließung, Beschränkung oder Bevorzugung, die zum Ziel oder zur Folge 
hat, dass dadurch ein gleichberechtigtes Anerkennen, Genießen oder Ausüben 
von Menschenrechten und Grundfreiheiten im politischen, wirtschaftlichen, 
sozialen, kulturellen oder jedem sonstigen Bereich des öffentlichen Lebens 
vereitelt oder beeinträchtigt wird“ (ebd.). Es heißt dort jedoch auch: „Gewalt, 
Abwertung und Diskriminierung aufgrund von Antisemitismus, Antiziga-
nismus, Islam- und Muslimfeindlichkeit, Anti-Schwarzem Rassismus, Anti-
Asiatischem Rassismus und jeder anderen Form gruppenbezogener Men-
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schenfeindlichkeit sind für die Bundesregierung nicht hinnehmbar und haben 
in Deutschland keinen Platz. Dazu gehören unterschiedliche Erscheinungsfor-
men der Ausgrenzung und Herabwürdigung, die von personenbezogenen Ver-
balattacken über tätliche Gewalt bis hin zu gruppenbezogenen Hasskampag-
nen und Übergriffen reichen“ (https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloa
ds/DE/veroeffentlichungen/themen/sicherheit/abschlussbericht-kabinettaussch
uss-rechtsextremismus.pdf;jsessionid=904EEC65D67806E3CDB7023408E70
E3D.1_cid364?__blob=publicationFile&v=3; abgerufen am 30. August, S. 3). 
Anti-Weißer Rassismus wird nicht benannt. Zudem heißt es im Abschlussbe-
richt, in den Anhörungen des Kabinettsausschusses sei „von Seiten der Wis-
senschaft“ bestätigt worden, dass ein Nachholbedarf bei der rechtswissen-
schaftlichen Forschung zu Rassismus bestehe (https://www.bmi.bund.de/Shar
edDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/sicherheit/abschlussberic
ht-kabinettausschuss-rechtsextremismus.pdf;jsessionid=904EEC65D67806E3
CDB7023408E70E3D.1_cid364?__blob=publicationFile&v=3; abgerufen am 
30. August 2023, S. 13). Diese sei sehr überschaubar und wenig sichtbar; Dis-
kurse, vor allem die aus dem US-amerikanischen Diskurs stammende Critical 
Race Theory, würden nur unzureichend zur Kenntnis genommen; Erschei-
nungsformen des Rassismus jenseits des Rechtsextremismus würde nicht in 
angemessener Weise Rechnung getragen, und mangels Diversität in der Wis-
senschaft finde die Betroffenenperspektive zu wenig Berücksichtigung (ebd.).

Zum Rechtsextremismus heißt es im Abschlussbericht: „Antifeminismus ist 
ein Element des Rechtsextremismus. Es ist beabsichtigt, die Verbindung von 
Antifeminismus und Rechtsextremismus unter anderem im Zusammenhang 
mit den Herausforderungen für die Präventionsarbeit zu untersuchen und ggfs. 
zu intensivieren“ (https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroe
ffentlichungen/themen/sicherheit/abschlussbericht-kabinettausschuss-rechtsex
tremismus.pdf;jsessionid=904EEC65D67806E3CDB7023408E70E3D.1_cid3
64?__blob=publicationFile&v=3; abgerufen am 30. August 2023, S. 13). An-
tifeminismus als Element von Rechtsextremismus findet sich jedoch weder im 
entsprechenden Artikel des Bundesministeriums des Innern und für Heimat 
(BMI) noch auf der entsprechenden Themenseite des Bundesamts für Verfas-
sungsschutz (BfV) noch im Verfassungsschutzbericht 2022 des BfV (https://w
ww.bmi.bund.de/DE/themen/sicherheit/extremismus/rechtsextremismus/rechts
extremismus-artikel.html; abgerufen am 31. August 2023; https://www.verfass
ungsschutz.de/DE/themen/rechtsextremismus/rechtsextremismus_node.html; 
abgerufen am 31. August 2023; https://www.verfassungsschutz.de/SharedDoc
s/publikationen/DE/verfassungsschutzberichte/2023-06-20-verfassungsschutz
bericht-2022-startseitenmodul.pdf?__blob=publicationFile&v=3; abgerufen 
am 31. August 2023).

In der politikwissenschaftlichen Forschung wird mit dem Terminus „Extremis-
mus“ eine ähnliche Abwehrhaltung verbunden wie mit den Verfassungsbegrif-
fen „Tyrannis“ und „Despotie“ in der aristotelischen Staatsformenlehre (Uwe 
Backes/Eckhard Jesse: Vergleichende Extremismusforschung. Baden-Baden 
2005, S. 23). Das Zusammenleben von Menschen bedürfe staatlicher Ord-
nung, da Staatenlosigkeit Chaos bedeuten würde, müsse jedoch der Vielfalt 
menschlicher Interessen, Meinungen und Anschauungen Rechnung tragen, der 
Idee des Gemeinwohls verpflichtet sein sowie Willkür und Fremdbestimmung 
durch Gesetzesbindung und einen offenen Prozess pluraler politischer Wil-
lensbildung und Entscheidungsfindung eindämmen. In diesem Sinne könne 
politischer Extremismus als Absage an fundamentale Werte, Verfahrensregeln 
und Institutionen demokratischer Verfassungsstaaten definiert werden (Uwe 
Backes/Eckhard Jesse: Vergleichende Extremismusforschung. Baden-Baden 
2005, S. 23 f.). Extremismus wird daher als Antithese des Verfassungsstaates 
und als Absage an fundamentale Werte, Verfahrensregeln und Institutionen de-
mokratischer Verfassungsstaaten bestimmt (Uwe Backes/Eckhard Jesse: Ver-
gleichende Extremismusforschung. Baden-Baden 2005, S. 23 f.). Hierzu zäh-
len vor allem die Idee der Menschenrechte als ethische Basis, die daraus abzu-
leitenden Grund- und Freiheitsrechte, der aus ihnen entspringende Pluralismus 
von Interessen, Meinungen und Anschauungen sowie dessen Schutz und Ent-
faltung im Rahmen eines gewaltenkontrollierten und gewaltbalancierten Insti-
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tutionengefüges (Uwe Backes/Eckhard Jesse: Vergleichende Extremismusfor-
schung. Baden-Baden 2005, S. 24). Auf der extremen Linken werden hierzu 
die Ideologien des Kommunismus und des Anarchismus gezählt, auf der 
extremen Rechten die des Nationalismus und des Rassismus (Uwe Backes/
Eckhard Jesse: Vergleichende Extremismusforschung. Baden-Baden 2005, 
S. 25; Eckhard Jesse: Rechtsextremismus in Deutschland: Definition, Gewalt, 
Parteien, Einstellungen, in: Neue Kriminalpolitik. Forum für Kriminalwissen-
schaften, Recht und Praxis. 29. Jg. 1/2017, S. 17 f.). Nicht in jedem Fall sei 
bei einer politischen Organisation klar zu entscheiden, ob es sich um eine 
extremistische Kraft handele. Die meisten antidemokratischen Gruppierungen 
brächten ihre Ablehnung des demokratischen Verfassungsstaates nicht offen 
zum Ausdruck, und umgekehrt könne nicht jede Organisation, die „etablier-
ten“ Kräften „auf die Nerven geht“ und politisch unbequem ist, als ver-
fassungsfeindlich abgetan werden (Eckhard Jesse: Rechtsextremismus in 
Deutschland: Definition, Gewalt, Parteien, Einstellungen, in: Neue Kriminal-
politik. Forum für Kriminalwissenschaften, Recht und Praxis. 29. Jahrgang 
1/2017, S. 17).

Der Projektleiter des Begleitprojekts „Antifeminismus begegnen – Demokra-
tie stärken“ des Bundesprojekts „Demokratie leben“ Henning von Bargen er-
klärt zu den Projektzielen und einem nach Ansicht der Fragesteller scheinbar 
vorausgesetzten Zusammenhang von Antifeminismus und Rechtsextremismus 
jedoch: „Antifeminismus bedeutet, feministische Anliegen und Positionen 
pauschal, aktiv und oft organisiert zu bekämpfen oder zurückzuweisen, sei es 
als Individuum in Internet-Diskussionen, sei es in Parteien oder anderen Grup-
pierungen. Aktuell zeigt sich Antifeminismus in einem neuen Gewand als An-
ti-Gender-Mobilisierung. Diese richtet sich nicht nur gegen Feminismus und 
Gleichstellung, sondern auch dagegen, die Vielfalt sexueller, geschlechtlicher, 
amouröser und familiärer Lebensweisen und Identitäten als gleichwertig zu 
akzeptieren. Ebenso wird gegen die Gender Studies und Geschlechterfor-
schung als angebliche „Gender-Ideologie“ mobilisiert. Es wird ein antimoder-
nes, heteronormatives, rechts-konservatives bis extrem rechtes Weltbild ge-
teilt“ (https://www.demokratie-leben.de/magazin/magazin-details/antifeminis
mus-begegnen-demokratie-staerken-121#:~:text=Antifeminismus%20legitimi
ert%20die%20Diskriminierung%20von,die%20Teilhabe%20am%20%C3%B
6ffentlichen%20Leben.; abgerufen am 31. August 2023).

Die vom Projektleiter der Bundesregierung angesprochene Gender-Ideologie 
und die Gender Studies lassen sich nach Auffassung der Fragesteller hinsicht-
lich ihrer bestenfalls als radikal zu bezeichnenden politischen Ausrichtung an-
hand der Ausführungen von Dr. Nina Degele, Vorstand des Zentrums für An-
thropologie und Gender Studies (ZAG) an der Universität Freiburg im Bereich 
Gender Studies und ebenda Inhaberin einer C3-Professur für Soziologie und 
empirische Geschlechterforschung am Institut für Soziologie, auf den Punkt 
bringen. Degele gibt in ihrer Einführung in die Gender bzw. Queer Studies an, 
dass es in Wissenschaften darum gehe, wahres Wissen hervorzubringen und 
Sicherheiten zu schaffen, während bei den Gender und Queer Studies sowie in 
der Frauenforschung das Gegenteil der Fall sei (Nina Degele: Gender/Queer 
Studies. Eine Einführung. Paderborn 2008, S. 23). Gender und Queer Studies 
wollten demnach keine „normalen“ wissenschaftlichen Disziplinen sein, 
sondern „die etablierte gesellschaftliche Ordnung als zweigeschlechtlich und 
heterosexuell organisierte Zwangsveranstaltung auf den Kopf stellen“. „Ziel-
scheiben der Kritik“ seien „normalisierende Praxen“ rund um Geschlecht, 
Sexualität und andere „Normalitäten“ wie „Weißsein“ oder „Nichtbehinde-
rung“, Institutionen wie die Ehe und die „Logik des binären Denkens“ im 
Sinne der Zweigeschlechtlichkeit, wie es sich „in wissenschaftlichen Lehrge-
bäuden der Soziobiologie oder auch der Philosophie“ niederschlage (Nina De-
gele: Gender/Queer Studies. Eine Einführung. Paderborn 2008, S. 41). Nach 
Ansicht der Fragesteller handelt es sich hierbei um radikale politische Agitati-
on gegen Erkenntnisse wissenschaftlicher Disziplinen wie denen der Biologie 
und Philosophie, gegen die Familie als Keimzelle der Gesellschaft, bestehend 
aus Vater, Mutter und Kindern sowie gegen die autochthone Mehrheitsbevöl-
kerung. Im Fall der Gender Studies geschieht dies nach Auffassung der Frage-
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steller zudem unter einem akademischen Deckmantel und kann es kaum an-
ders denn als groteske Verdrehung der Tatsachen betrachtet werden, die Ab-
lehnung einer solchen radikalen Agitation pauschal als Ausweis einer Ableh-
nung des Verfassungsstaats darzustellen.

1. Betrachtet die Bundesregierung die Ablehnung der Gender-Ideologie,
die sich durch die Ablehnung von „Normalitäten“ wie Heterosexualität, 
Weißsein, Nichtbehinderung, Institutionen wie der Ehe und der „Logik des 
binären Denkens“ im Sinne der Zweigeschlechtlichkeit auszeichnet, als 
Ausdruck der Ablehnung des Verfassungsstaates (vgl. Vorbemerkung der 
Fragesteller)?

a) Wenn ja, wie begründet die Bundesregierung diese Auffassung?

b) Wenn nein, warum nicht?

Die Fragen 1 bis 1b werden gemeinsam beantwortet.
Die sogenannte Gender-Ideologie ist ein Begriff der Fragesteller, den sich die 
Bundesregierung nicht zu eigen macht.
Grundrechte hingegen sind Teil der verfassungsrechtlichen Ordnung der Bun-
desrepublik Deutschland. Es ist Aufgabe der staatlichen Organe, den verfas-
sungsrechtlichen Schutz- und Förderauftrag unter sich wandelnden Bedingun-
gen stets neu zu erfüllen und auf die Herausforderungen der jeweiligen Zeit 
auszurichten. Dabei werden auch die Urteile des Bundesverfassungsgerichts 
berücksichtigt.
Die Bundesregierung lehnt im Einklang mit dem Grundgesetz für die Bundes-
republik Deutschland jedwede Anschauung der Ungleichwertigkeit und Abwer-
tung von Menschen ab.

2. Wird bei der Förderung der Erforschung von Rechtsextremismus im Rah-
men des vom BMBF finanzierten Verbundprojekts DP-R|EX oder im Rah-
men anderer von der Bundesregierung geförderter oder initiierter Projekte 
Antifeminismus als Element des Rechtsextremismus aufgefasst?

a) Wenn ja, wird dabei in zumindest einem der geförderten Projekte An-
tifeminismus dergestalt aufgefasst, dass damit eine Anti-Gender-Mobi-
lisierung, eine Kritik an Gleichstellung, eine Ablehnung der Annahme 
einer Vielfalt der Geschlechter, eine Ablehnung einer Akzeptanz einer 
Gleichwertigkeit sexueller, geschlechtlicher, amouröser und familiärer 
Lebensweisen und Identitäten, eine Kritik oder Ablehnung der Gender 
Studies, eine Vertretung eines antimodernen, heteronormativen oder 
rechtskonservativen Weltbildes oder eine Kritik oder Ablehnung eines 
Rechtes auf „sexuelle und reproduktive Selbstbestimmung von 
Frauen, trans* und inter* Personen“ oder die Annahme der Verursa-
chung eines Geburtenrückgangs der weißen Bevölkerung durch den 
Feminismus bzw. durch Feministen gemeint ist, wie vom Projektleiter 
des Begleitprojekts „Antifeminismus begegnen – Demokratie stärken“ 
des Bundesprojekts „Demokratie leben“ dargestellt wird (https://ww
w.demokratie-leben.de/magazin/magazin-details/antifeminismus-bege
gnen-demokratie-staerken-121#:~:text=Antifeminismus%20legitimiert
%20die%20Diskriminierung%20von,die%20Teilhabe%20am%20%C
3%B6ffentlichen%20Leben.; abgerufen am 18. Dezember 2023) (bitte 
gegebenenfalls nach Projekt, Förderzeitraum und Fördermitteln auf-
schlüsseln)?
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b) Wenn nein, ordnet die Bundesregierung den Antifeminismus dem 
Rechtsextremismus zu?

Die Fragen 2 bis 2b werden gemeinsam beantwortet.
Die Abwertung von Menschen aufgrund ihres Geschlechts findet sich oft in ex-
tremistischen Anschauungen, insbesondere auch im Rechtsextremismus wieder. 
Die wissenschaftliche Forschung sieht starke Zusammenhänge zwischen Anti-
feminismus und Rechtsextremismus.
Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen.

3. Umfasst das „weite“ (vgl. Vorbemerkung der Fragesteller) Verständnis 
von Rassismus, das die Bundesregierung auch für das ICERD als gegeben 
ansieht und das die Bundesregierung nach eigener Aussage für sich als 
„stets maßgebend“ (vgl. Antwort der Bundesregierung auf die Große An-
frage auf Bundestagsdrucksache 20/5230, Nummer 2 der Vorbemerkung 
der Bundesregierung) bezeichnet, auch Anti-Weißen Rassismus, ange-
sichts dessen, dass es in einer aktuellen Publikation des im Auftrag der 
Bundesregierung gestarteten sowie vom BMBF geförderten Nationalen 
Diskriminierungs- und Rassismusmonitors heißt, die Existenz von Anti-
Weißem Rassismus sei eine „Annahme“, die häufig von „subtil bis offen 
rassistischen Kräften gebraucht und verbreitet“ werde (Nationaler Diskri-
minierungs- und Rassismusmonitor (Hg.): Rassismusforschung I. Theore-
tische und interdisziplinäre Perspektiven, Bielefeld 2023, S. 371)?

a) Wenn ja, umfasst die im Rahmen des vom BMBF finanzierten Ver-
bundprojekts DP-R|EX oder durch andere von der Bundesregierung 
geförderte Projekte geförderte Rassismusforschung die Forschung zu 
antiweißem Rassismus, und welche Forschungsaktivitäten oder For-
schungsergebnisse zum Thema des Anti-Weißen Rassismus sind ge-
gebenenfalls bereits durch das Verbundprojekt DP-R|EX oder andere 
von der Bundesregierung geförderte Projekte gefördert worden (bitte 
nach Projekt, Förderzeitraum und Fördermitteln aufschlüsseln)?

b) Wenn nein, erachtet die Bundesregierung den Gebrauch des Begriffs 
oder die Vertretung oder Verbreitung der Annahme der Existenz von 
Anti-Weißem Rassismus als Ausweis von Rassismus und einer Ab-
lehnung des Verfassungsstaates?

Die Fragen 3 bis 3b werden gemeinsam beantwortet.
Der Nationale Diskriminierungs- und Rassismusmonitor wird vom Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gefördert.
In den durch die Bundesregierung geförderten Vorhaben werden aktuell be-
stehende Wissenslücken und drängende Forschungsthemen adressiert. Aus den 
Forschungen soll vertieftes Wissen über Rassismus hervorgehen und Hand-
lungsempfehlungen zur Bekämpfung von jedweder Form von gruppenbezoge-
ner Menschenfeindlichkeit generiert werden.
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4. Umfasst die im Rahmen des vom BMBF finanzierten Verbundprojekts 
DP-R|EX oder durch andere von der Bundesregierung geförderte Projekte 
geförderte Rassismusforschung die Forschung zu sogenanntem „struktu-
rellem“ und „institutionellem“ Rassismus, wie es bereits im Rahmen der 
vom 24. Juni 2021 bis 15. September 2021 geltenden „Richtlinie zur För-
derung von Projekten zum Thema „Aktuelle und historische Dynamiken 
von Rechtsextremismus und Rassismus“ der Fall gewesen ist, sowie For-
schung zur sogenannten „Fühlbarkeit von strukturellem Rassismus“ 
(https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/06/3
675_bekanntmachung.html#searchFacets; abgerufen am 7. Dezember 
2023; Çiğdem Inan: Affekttheoretische Perspektiven auf Rassismus, in: 
Rassismusforschung I. Theoretische und interdisziplinäre Perspektiven, 
Bielefeld 2023, S. 207)?

a) Wenn ja, stellt die Bundesregierung besondere Anforderungen an die 
Förderwürdigkeit von Projekten zur Erforschung von strukturellem 
und institutionellem Rassismus sowie Projekten zur Erforschung der 
Fühlbarkeit von strukturellem Rassismus, vor dem Hintergrund, dass 
die Antidiskriminierungsstelle des Bundes feststellt, dass institutio-
nelle und strukturelle Diskriminierung, wozu auch rassistische Diskri-
minierung zähle, häufig als zusammenhängende bzw. verknüpfte Kon-
zepte verstanden werden und diese häufig „nur schwer empirisch 
nachzuweisen“ seien, da sie anhand „tradierter Regelungen und unge-
schriebener Gesetze“ erfolgen würden, und welche besonderen Anfor-
derungen sind dies gegebenenfalls (https://www.antidiskriminierungss
telle.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/BT_Bericht/gemein
samer_bericht_zweiter_2013.pdf?__blob=publicationFile&v=7; abge-
rufen am 7. Dezember 2023, S. 37)?

b) Wenn nein, warum umfasst die im Rahmen des vom BMBF finanzier-
ten Verbundprojekts DP-R|EX oder durch andere von der Bundes-
regierung geförderte Projekte geförderte Rassismusforschung diese 
Forschung nicht?

Die Fragen 4 bis 4b werden gemeinsam beantwortet.
Mit dem Vorhaben DP-REX und der Vorhaben der Förderrichtlinie „Aktuelle 
und historische Dynamiken von Rechtsextremismus und Rassismus“ wird die 
wissenschaftliche Erforschung auch des strukturellen und institutionellen Ras-
sismus gefördert.
Die vom BMFSFJ geförderten Forschungsprojekte Nationaler Diskriminie-
rungs- und Rassismusmonitor und Forschungsverbund Diskriminierung und 
Rassismus berücksichtigen in der wissenschaftlichen Forschung auch die insti-
tutionelle und strukturelle Ebene von Rassismus.
Gleiches gilt für die Projekte der Antidiskriminierungsstelle des Bundes zum 
antislawischen Rassismus und zum Antiziganismus.

5. Umfasst die im Rahmen des vom BMBF finanzierten Verbundprojekts 
DP-R|EX oder durch andere von der Bundesregierung geförderte Projekte 
geförderte Rassismusforschung vor dem Hintergrund, dass es im Ab-
schlussbericht des Kabinettsausschusses zur Bekämpfung von Rechts-
extremismus und Rassismus heißt, „von Seiten der Wissenschaft“ sei „be-
stätigt worden“, die Critical Race Theory würde nur unzureichend zur 
Kenntnis genommen (vgl. Vorbemerkung der Fragesteller), die Forschung 
zur Critical Race Theory?

a) Wenn ja, welche Forschungsaktivitäten oder Forschungsergebnisse 
zum Thema der Critical Race Theory sind bereits durch das Verbund-
projekt DP-R|EX oder andere von der Bundesregierung geförderte 
Projekte gefördert worden (bitte nach Projekt, Förderzeitraum und 
Fördermitteln aufschlüsseln)?
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b) Wenn nein, warum wird das Forschungsthema der Critical Race Theo-
ry nicht durch das Verbundprojekt DP-R|EX oder andere von der Bun-
desregierung geförderte Projekte gefördert?

Die Fragen 5 bis 5b werden gemeinsam beantwortet.
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert umfassend 
Forschung, Innovation und Bildung in Deutschland. Eine Beschränkung auf 
einzelne Fachgebiete, Theorien oder Forschungsrichtungen findet dabei nicht 
statt.
Die Critical Race Theory wird im folgenden Vorhaben aufgegriffen. Konkrete 
Forschungsergebnisse sind gegen Projektende zu erwarten.

Projekt Förderzeitraum Fördermittel
(in Mio. Euro)

Kontinuitäten und Neuformierungen von Institutio-
nellem Rassismus in der Schule (KONIR), Europa-
Universität Flensburg

01.01.2023–31.12.2027 1,6

6. Wird im Rahmen des vom BMBF finanzierten Verbundprojekts DP-R|EX 
oder durch andere von der Bundesregierung geförderte Projekte vor dem 
Hintergrund, dass es im Abschlussbericht des Kabinettsausschusses zur 
Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus heißt, „von Seiten 
der Wissenschaft“ sei „bestätigt worden“, diesen Erscheinungsformen 
würde nicht in angemessener Weise Rechnung getragen (vgl. Vorbemer-
kung der Fragesteller), die Erforschung von Erscheinungsformen von Ras-
sismus jenseits des Rechtsextremismus gefördert?

a) Wenn ja, welche Forschungsaktivitäten oder Forschungsergebnisse 
zum Thema von Rassismus jenseits des Rechtsextremismus sind be-
reits durch das Verbundprojekt DP-R|EX oder andere von der Bundes-
regierung geförderte Projekte gefördert worden (bitte nach Projekt, 
Förderzeitraum und Fördermitteln aufschlüsseln)?

b) Wenn nein, warum wird das Forschungsthema des Rassismus jenseits 
des Rechtsextremismus nicht durch das Verbundprojekt DP-R|EX oder 
andere von der Bundesregierung geförderte Projekte gefördert?

Die Fragen 6 bis 6b werden gemeinsam beantwortet.
Um eine tiefere Analyse der Forschungsbereiche „Rechtsextremismusfor-
schung“ und „Rassismusforschung“ zu ermöglichen, werden in den BMBF-
Fördermaßnahmen die Bereiche der Rassismus- und Rechtsextremismusfor-
schung getrennt erforscht. Keines der Vorhaben in der vom BMBF geförderten 
Rassismusforschung verengt Rassismus auf Rechtsextremismus. So ist u. a. 
auch die Erforschung von Alltagsrassismus möglich. Dies betrifft das Verbund-
vorhaben DP-REX sowie die Vorhaben der Förderrichtlinien „Aktuelle und his-
torische Dynamiken von Rechtsextremismus und Rassismus“ sowie „Förde-
rung von Nachwuchsgruppen im Rahmen der Rechtsextremismus- und Rassis-
musforschung“. Gleiches gilt für die Fördermaßnahmen des BMFSFJ und der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes.
Eine Übersicht über die geförderten Projekte ist der Anlage zu entnehmen.*

* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/10165 auf der Internet-
seite des Deutschen Bundestages abrufbar.
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Anlage – Antwort zu Frage 6 

Projekt BMBF-Förderung Förderzeitraum Fördermittel 

(in Euro) 

Wissensnetzwerk Rassismusforschung (WinRa), 
DeZIM-Institut 

01.01.2023 – 
31.12.2027 

2 Mio.  

Solidarität organisieren in der Nachbarschaft und am 
Arbeitsplatz (SONAR), Friedrich-Schiller-Universität 
Jena 

01.01.2023 – 
31.12.2025 

663 Tsd.  

Rassistische Diskriminierung im Kontext psychischer 
Gesundheitsversorgung (RaDiGe), 
Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz 

01.01.2023 – 
31.12.2026 

1,1 Mio.  

Rassismen in der Gesundheitsversorgung (RiGeV), 
Hochschule Fulda 

01.01.2023 – 
31.12.2025 

692 Tsd. 

Mediale Antiziganismen (MeAviA), Universität 
Heidelberg 

01.01.2023 – 
31.03.2026 

943 Tsd. 

Institutioneller Rassismus in den 
Sicherheitsbehörden der DDR (IRiS), Landesamt für 
Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt 

01.01.2023 – 
31.12.2025 

589 Tsd. 

Organisation-Rassismus-Schule. Umgang mit 
Beschwerden über Rassismus in der Schule (ORAS), 
EH Berlin 

01.01.2023 – 
31.12.2025 

412 Tsd. 

Wissen über Rassismus. Zeitgeschichte im Spiegel 
biographischen (Erfahrungs-)Wissens rassistisch 
diskreditierbarer Menschen in Ost- und 
Westdeutschland (WueRD), Universität Bielefeld 

01.01.2023 – 
31.12.2026 

668 Tsd. 

Rassismus und Antisemitismus erinnern (EZRA), 
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt 

01.01.2023 – 
31.12.2026 

931 Tsd. 

Justiz und Institutioneller Rassismus (JuRa), 
Universität zu Köln 

01.01.2023 – 
31.12.2025 

482 Tsd. 

Soziale Arbeit als koloniales Wissensarchiv? (KOL-
LAB), Alice-Salomon-Hochschule Berlin 

01.01.2023 – 
31.12.2026 

373 Tsd. 

Gelingensbedingungen rassismussensibler 
Lehrer:innenbildung? (GraL), Universität Bielefeld 

01.01.2023 – 
31.12.2027 

1,6 Mio.  
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Kontinuitäten und Neuformierungen von 
Institutionellem Rassismus in der Schule (KONIR), 
Europa-Universität Flensburg 

01.01.2023 –  

31.12.2027 

1,6 Mio.  

Globale Verflechtungen und rassische 
Kategorisierungen (GloVib), Universität Trier 

01.01.2023 –  

31.12.2027 

1,8 Mio.  

   

Projekte BMFSFJ-Förderung   

Nationaler Diskriminierungs- und Rassismusmonitor 
des Deutschen Zentrums für Integrations- und 
Migrationsforschung e.V. (NaDiRa) 

01.01.2021-
31.12.2023 

9,6 Mio.  

Forschungsverbund Diskriminierung und Rassismus 
des Deut-schen Zentrums für Integrations- und 
Migrationsforschung e.V. (FoDiRa) 

01.01.2022 – 
31.10.2024 

2,8 Mio.  

   

Projekte Förderung der Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes 

  

Diskriminierung und Resilienz. Erinnerung und 
Kontinuitäten unter Roma (DiREKt-Roma), 
Universität der Bundeswehr München 

01.06.2023 bis 
30.06.2024  

194.377,13  

Sinti*zze und Rom*nja in der bundesdeutschen 
Hochschullandschaft – Bestandsaufnahme über den 
Kampf gegen Antiziganismus an Hochschulen und 
Universitäten, Universität Vechta 

01.06.2023 bis 
30.06.2024  

117.465,96  

Rassistische Diskriminierungserfahrungen und 
psychische Gesundheit im Alltag von Jugendlichen 
mit (zugeschriebener) osteuropäischer Herkunft, 
Bergische Universität Wuppertal 

01.07.2023 bis 
30.06.2024  

118.040,00  

Diskriminierung von Menschen osteuropäischer 
Herkunft auf dem Arbeitsmarkt: Institutionelle und 
individuelle Kontexte, Bundesinstitut für Kultur und 
Geschichte der Deutschen im östlichen Europa 
(BKGE) 

01.05.2023 bis 
30.06.2024  

189.844,34  

Diskriminierung jenseits der Kategorien: Erfahrungen 
osteuropäischer Einwanderer in urbanen 
Sozialräumen (DjeKa), Universität Duisburg-Essen 

01.05.2023 bis 
30.06.2024  

198.630,69  
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